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Vorwort
2015 habe ich unter einem Pseudonym (von Wiese) ein
Buch veröffentlicht mit dem Titel „DIE KURVEN KOMMEN
HEUTE SCHNELLER ALS GESTERN…“, ein mit Cliparts und
Fotos aufgelockertes „großes Sammelwerk kleiner
Versprecher“ von Sportreportern, Co-Kommentatoren und
Analytikern (Verlag BoD - Books on Demand, ISBN 978-3-
7392-7429-4).

Der große Erfolg dieses kleinen Werkes hat mich dazu
animiert, ein weiteres Buch auf den Markt zu bringen. Die
reale Titelstory dazu − Watch yr Socken! – habe ich
seinerzeit einmal bei einem längeren Aufenthalt am
Flughafen New Orleans geschrieben. Es wird um „Besondere
Märchen. Besondere Sprüche“ gehen.

Beide Bücher haben einen humorigen Ansatz. Plötzlich kam
mir jedoch eine völlig andere Idee dazwischen.

Ich bin seit mehreren Jahren Lehrbeauftragter im Bereich
Wissensmanagement der Donau-Universität Krems (DUK)
und bringe dort den Studierenden nahe, wie man geistiges
Eigentum/Intellectual Property (IP) schützen kann. Von der
Ausrichtung dieser Arbeit her geht es primär um den Schutz
auf vertraglicher Ebene.

Dazu habe ich bisher eine Art „gesprochenes Skriptum“
verwendet (man beachte die kleine contradictio in se).
Dieses Skriptum habe ich deutlich überarbeitet, aktualisiert
und thematisch erweitert.



Es handelt sich bei meinem neuen kleinen Werk nun also
nicht um Humor oder Satire, sondern um ein juristisches
Fachbuch, das sich allerdings in seinem Verständnis als
Praxishandbuch weniger an Juristen richtet, sondern
vielmehr an Praktiker und Studierende, die mit Forschung,
Entwicklung, geistigem Eigentum und damit verwandten
Themengebieten zu tun haben.

Die Schreibweise (meist im Vortragsstil) und auch die
Absatzgestaltung entsprechen bewusst nicht einem
rechtswissenschaftlichen Lehrbuch. Auch die Erzählform (im
Sinne einer Ich-Erzählung) wird in Teilen beibehalten.

An dieser Stelle möchte ich mich bei der DUK bedanken, die
mir − gleich einmal passend zum Thema − die Verwendung
des DUK-Logos erlaubt hat.

Gerald Wieser, Wien 2017



A. EINLEITUNG, ERLÄUTERUNGEN,
AUSRICHTUNG



Die Grundlage für dieses Praxishandbuch bildet ein Vortrag,
den ich seinerzeit einmal als Leiter des Rechtsbereiches
einer außeruniversitären Forschungseinrichtung konzipiert
hatte.

Einerseits haben wir den technisch-wissenschaftlichen
Forschungsbereich, andererseits die Rechtswissenschaften,
im konkreten hier Vertragsrecht.

In der praktischen Arbeit mit Forschern und
Wissenschaftlern hat sich herausgestellt, dass es an der
Verknüpfung der bekannten gewerblichen Schutzrechte bzw
Intellectual Property Rights (IPR) und dem vertraglichem
Schutz von Wissen und geistigem Eigentum (Intellectual
Property, IP) fehlt.

Zweck dieser Arbeit in einer pragmatischen Ausrichtung und
damit neu und − soweit ersichtlich im deutschen
Sprachraum einzigartig − ist die Verknüpfung beider
Elemente.

Angeführte Beispiele sind Echtbeispiele aus meiner
beruflichen Praxis.

Es geht somit im Folgenden nicht vorrangig um die
Darstellung der gewerblichen Schutzrechte oder allgemein
um die Nutzung und Verwertung von geistigem Eigentum.
Der Fokus liegt auf der vertraglichen Gestaltung.

Beim Schutz von geistigem Eigentum muss die
chronologische Abfolge mit berücksichtigt werden: Auch
beim Thema Innovation, bei Forschung und Entwicklung
(F&E) gibt es Geschäftsanbahnungen, Verhandlungen,
Phasen vor Forschungsprojekten. (In einer anderen
Konstellation, die hier nicht dargestellt wird, mag es um eine
Idee, eine innovative Geschäftsidee gehen, die in die Praxis


